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Erwägungen

E. 6
Steuerwahrheit Liegenschaften sind Vermögenswerte, die sich vor dem Fis- kus nicht
verstecken lassen. Um wieviel steigt das Steuerauf- kommen des Staates in Form von
Einkommens-, Vermö- gens-, Handänderungs-, Liegenschafts- und anderer Steu- ern durch
vermehrte Investitionen in Wohneigentum?

E. 7
Bei den Schätzungen zur Interpellation Strahm Rudolf wurde die Altersverteilung nicht
explizit in die Berechnungen mit einbezogen. Die geschätzten Steuerausfälle von Bund,
Kantonen und Gemeinden beruhen lediglich auf der gegen- wärtigen Statistik zur direkten
Bundessteuer, welche eine Unterteilung nach Altersklassen nicht vorsieht. Erklärung des
Interpellanten: nicht befriedigt Déclaration de l'interpel/ateur: non satisfait
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